
''Damit mein Leben nicht umsonst war'' 

Die HIV-Prozesse von Tökyö und Osaka 

Seit 1989 prozessieren HIV-infizierte Bluter gegen den Staat und fünf Pharmakonzerne. 

Ein Blick auf die japanischen HIV-Prozesse und das Schicksal vo,, Blutern in Japan. 

In den letzten Tagen ist Bewegung in Tagen tauchten erste Unterlagen auf, die 

die beiden Prozesse gekommen, die IDV- bisher als verschollen galten. Immer 

infizierte Bluter seit fast sieben Jahren neue Dokumente kamen zum Vorschein 
gegen den Staat und fünf Pharma- und erhärteten die Vorwürfe gegen Be

konzerne führen. Auslöser war diesmal hörden und Pharmahersteller. Jetzt er

der neue Gesundheitsminister Kan mittelt auch der Staatsanwalt und ein 

Naoto, der sich wenige Tage nach sei- parlamentarischer Ausschuß hat sich des 

nem Dienstantritt im Jänner des heuri- Falles angenommen. 

gen Jahres für eine rasche Klärung der Der Fall, das ist die Infektion von rund 

Verantwortung seines Ministeriums aus- 2.000 japanischen Blutern durch konta

sprach. Er setzte gegen den Willen sei- minierte Gerinnungsfaktorpräparate auf

ner Beamten eine Untersuchungskorn- grund eklatanter Versäumnisse der zu

mission ein und schon nach wenigen ständigen Behörden und der Pharmain-

dustrie. In den zwei Prozessen kämpfen 

die betroffenen Bluter gegen das Unrecht 

an, das ihnen wissentlich angetan wur
de. Sie fordern (1) eine finanzielle Ent

schädigung für den erlittenen physischen 

und psychischen Schaden, (2) die volle 

Anerkennung als Opfer eines Arzneimit

telschadens, und sie verlangen (3) eine 

offizielle Entschuldigw1g sowie die voll

ständige Klärung der Schuld von Staat 

und Pharmakonzernen. 

Die Anerkennung von infizierten Blu

tern als Arzneimittelgeschädigte und die 

 

 



Entrichtung von entsprechenden Ent

schädigungszahlungen war schon immer 

gelten sollten, zeigt die Einstellung des die Antragstellung mit einer Reihe bü

Ministeriums, das jede Verantwortung rokratischer Hürden verbunden, weshalb 

viele Bluter um den eines der Hauptanliegen 

der betroffenen Bluter ge
wesen. Die Nationale 

Hämophilievereinigung 

forderte bereits Mitte der 

80-er Jahre von der Re

gierung und den Pharma

herstellern Entschädi

gungszahlungen für die

Betroffenen und deren

Familien. Beim Gesund

heitsministerium und der

Pharmaindustrie stießen

sie dabei jedoch auf tau

be Ohren. Beide vertra

ten nämlich den Stand

punkt, daß es sich bei

Blutern, die durch kon

taminierte Blutpräparate 

 

 

Schutz ihrer Privat

sphäre fürchteten und 

auf die Inanspruchnah

me der Hilfszahlungen 

verzichteten. Die Scha

densrenten reichten 

auch nicht, um die ho

hen Spitalskosten zu 

decken. Schließlich 

wurden AIDS-kranke 

Bluter offiziell immer 

noch nicht als Arznei

mittelgeschädigte an

erkannt; die Hilfs

leistungen entsprachen 

zwar genau den Lei

stungen des Arznei-

infiziert wurden, nicht um Arzneimittel- von sich wies und Entschädigungszah

geschädigte im Sinn des Arzneimittel- Jungen außer Diskussion stellte. Da we

gesetzes handelt, weil - so die zynische der Maßnahmen für infizierte aber noch 

Argumentation - der Schaden nicht nicht erkrankte Bluter, noch eine Scha

durch die Medikamente selbst oder de- densrente für alle Betroffenen vorgese

ren Nebenwirkungen hervorgerufen wur- hen war, gingen die Verhandlungen wei

de, sondern durch Viren, die mit dem ter. Nach langem Ringen einigte man 

Medikament vermischt waren. Deshalb sich schließlich im September 1988 auf 

hätteninfizierteBiuter keinenAnspruch ein Maßnahmenpaket, das Hilfs

auf Entschädigungszahlungen aus dem leistungen entsprechend dem Arzneimit

Hilfs- und Forschungsförderungsfond für tel-Geschädigtenfond für AIDS-Kranke, 
Arzneimittelgeschädigte. HIV-Infizierte und die Hinterbliebenen 

Zu einer Wende in den bislang erfolglo- von bereits verstorbenen Blutern, sowie 

sen Gesprächen zwischen Blutern und einen staatlichen Behandlungskostenzu

Regierung kam es Anfang 1988, als be- schuß vorsah. Familien, denen der Er

kannt wurde, daß es beim Zulassungs- nährer verstarb, erhalten eine auf zehn 

verfahren von hitzebehandelten Blut- Jahre befristete Entschädigungsrente von 

präparaten im Gesundheitsministerium monatlich 156.900 Yen; beim Tod eines 

zu bewußten Verzögerungen gekommen sonstigen Familienmitgliedes erhalten 

war. Der zweite Grund für das Einlen- die Hinterbliebenen eine einmalige Zah

ken der Regierung war die Tatsache, daß lung von 5.648.400 Yen. Zusätzlich gibt 

Hilfsmaßnahmen für infizierte Bluter es einen Begräbniskostenersatz von 

eine Voraussetzung für die Verabschie- 119.000 Yen. AIDS-kranke Bluter über 

dung des geplanten AIDS-Vorbeuge- 18 Jahre erhalten eine Schadensrente 

gesetzes waren. von monatlich 208.900 Yen, an AIDS 

War man sich grundsätzlich einig gewor- erkrankte Bluter unter 18 Jahren erhal

den, daß Hilfsleistungen notwendig sind, ten eine monatliche Schadensrente von 

so herrschte über die Form und das Aus- 85.600 Yen. Alle Bluterkranke, egal ob 

maß der Hilfszahlungen noch Unstim- infiziert oder nicht, erhalten zusätzlich 

migkeit . Während die Bluter neben der einen monatlichen Behandlungskosten

Erstattung der gesamten Behand- zuschußvon 10.000 Yen aus öffentlichen 

lungskosten und der Errichtung eines Geldern. Das neue Schema trat am 

Rentensystems für betroffene Bluter auch 15.2.1989 in Kraft. 

Entschädigungszahlungen für die Fami- Das Maßnahmenpaket erfüllte nur teil

lien bereits verstorbener Bluter fürder- weise die Forderungen der Bluter und 
ten, wollte das Gesundheitsministerium es beinhaltete eine Reihe problemati

vorerst nur die Behandlungkosten für scher Punkte. So waren keine Schadens

bereits erkrankte Bluter erstatten. Daß renten für infizierte, jedoch noch nicht 

diese Kosten als Forschungszuschuß erkrankte Bluter vorgesehen. Auch war 
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mittel-Geschädigten

fonds, sie wurden jedoch aus einem ei

gens eingerichteten AIDS-Vorbeugefond 

gezahlt, der vom Staat und der Pharma

industrie finanziert wird. 

Die beiden zentralen Fragen in den Ver

handlungen um Entschädigungszahlun

gen waren, ob es sich bei HIV-Infektio

nen infolge der Einnahme kontaminier

ter Blutprodukte um einen Arzneimittel

schaden handelt, und welche Verant

wortlichkeit und Haftung dem Staat und 
den Herstellern zukommt. Die Pharma

hersteller und das Gesundheitsministe

rium vertraten den Standpunkt, daß es 

sich um keinen Arzneimittelschaden im 

eigentlichen Sinn handle, da nicht das 

Medikament als solches, sondern das 

sich darin befindliche Virus für die In

fektion, d. h. den Schaden verantwortlich 

sei, ohne den Zusammenhang zu erken

nen, der durch die Produktion der Me

dikamente gegeben ist, denn Tatsache 

bleibt, daß die Infektionen eine unmit

telbare Folge der Einnahme kontami

nierter Blutpräparate waren. 

Die zweite Frage war die nach der Ver

antwortlichkeit und Haftung von Staat 

und Pharmaherstellern. Diskussionen 

über die Haftung bei Arzneimittel

schäden gab es bereits seit Anfang der 

60-er Jahre als Folge mehrerer Arznei

mittelschäden, wie T halidomidfälle

(Contergan), Schäden durch Chlorochin

und Coralgil oder die SMON-Schäden,

die über 10 .000 Opfer forderten.

Da in Japan kein eigenes Schadenersatz

system etabliert war, konnten Arznei

mittelgeschädigte nur das Zivilgericht

anrufen. Der Staat wies allerdings jede
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zivilrechtliche Verantwortung zurück 
und das Gesundheitsministerium bestritt 
als Beklagter in Schadensersatzpro
zessen, daß es verpflichtet sei, die Sicher
heit von Arzneimitteln festzustellen. Die 
Klägerseite hingegen behauptete, daß 
aufgrund der Verfassung (Art. 13, 25) 
dem Staat gegenüber dem einzelnen 
Bürger die Pflicht zur Sicherung von 
Arzneimitteln obliege. Verstößt der Staat 
gegen diese Pflicht, so werde er scha
denspflichtig. Das bestehende Arznei
mittelgesetz von 1960 brachte keine 
Klarheit in dieser Frage, denn es enthielt 
keine Regelung über die Verpflichtung 
des Staates zur Sicherheitsüberprüfung. 
In den Thalidomid- und SMON-Fällen 
einigte man sich schließlich in einem 
Vergleich, und die Lasten wurden auf 
Staat und Hersteller im Verhältnis 1 :2 
bzw. 4:6 verteilt. Staat und Arzneimit
telhersteller hafteten also gesamtschuld
nerisch, wobei die Schuld des Staates 
nicht darin bestand, daß er den Schaden 
verursacht, sondern daß er ihn nicht ver
hindert hatte. In derselben Weise argu
mentieren HIV-infizierte Bluter. Sie mei
nen, daß das Gesundheitsministerium 
die meisten Infektionen verhindern hät
te können, wenn es rechtzeitig hitze
behandelte Gerinnungsfaktormittel aus 
den USA oder Europa importiert hätte. 
Es hätte auch, nachdem hitzebehandelte 
Produkte genehmigt worden waren, so
fort ein Verkaufsverbot über nicht virus
inaktivierte Medikamente verhängen 
müssen, wie es das Arzneimittelgesetz 

Verkauf gefährlicher Medikamente ein
zustellen, die Hersteller aber nicht ge
gen ihren Willen zur Rücknahme von 
gefährlichen Medikamenten gezwungen 
werden können. Solche Fälle werden 
nicht vom Arzneimittelgesetz geregelt, 
sondern in der Regel von Verwaltungs
empfehlungen, die rechtlich jedoch nicht 
bindend sind. Da das Gesundheitsmini
sterium aber keine diesbezügliche Wei
sung verfügt hat, hat es sich nach Mei
nung der Bluter strafbar und dadurch 
auch haftbar gemacht. Dasselbe gilt auch 
für die Hersteller der Blutprodukte, die 
weiterhin gefährliche Blutpräparate her
gestellt und verkauft haben. 
Pläne, den Staat und die Pharmaherstel
ler auf Schadenersatz zu klagen, gab es 
seit Ende 1987. Im Juni 1988 richteten 
Rechtsanwälte der Rechtsanwaltsgruppe 
für medizinische Fragen eine Beratungs
stelle ein, bei der infizierten Blutern 
rechtliche Hilfe für eine Anklage gebo
ten wurde. Anfang Mai 1989 brachten 
in Ösaka erstmals zwei Bluter eine zi
vilrechtliche Klage auf Schadensersatz 
in der Höhe von je 115 Mio. Yen gegen 
den Staat und zwei Pharmahersteller 
(Midori Juji und Baxter-Travenol) ein. 
Ende Juli schlossen sich sieben weitere 
Bluter der Klage an und dehnten sie auf 
die Firmen Bayer, Kakekken und Nihon 
Zöki Seiyaku aus. Ende Oktober klag
ten in Tökyö erstmals auch Hinterblie
bene von an AIDS gestorbenen Blutern 
Staat und Pharmahersteller auf Scha
densersatz und im August 1990 brachte 

vorsieht. Dieses besagt näm
lich, daß das Gesundheitsmi
nisterium bei Gefahr, daß 
Medikamente mit e inem 
Krankheitserreger verunrei
nigt sind, die Produktion, 
den Import und den Verkauf 
derselben verbieten kann, 
und daß es zur Verhinderung 
von Schäden einen einstwei
ligen Produktions- und 
Verkaufsstop verfügen kann. 
Das Landesgericht von 
Tökyö hat in einer Entschei
dung vom 27.6.1977 zudem 
festgestellt, daß bereits der 
Zweifel an der Sicherheit ei-
ner Arznei für den Widerruf der Her
stellungserlaubnis genügt. 
Der springende Punkt hier ist, daß das 
Gesundheitsministerium die Hersteller 

erstmals auch die Frau eines Bluters eine 
Klage ein. Sie wurde von ihrem Mann 
infiziert, der von seinem Arzt nicht über 
seine Infektion unterrichtet wurde. Bis 

aufgrund des Arzneimittelgesetzes zwar heute haben sich insgesamt über 320 Per
anweisen kann, die Produktion und den sonen den Klagen angeschlossen. Wie 
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in den Thalidomid- und SMON-Klagen 

handelte es sich um Gruppenklagen. In 
einem wesentlichen Punkt unterscheiden 
sich die beiden HIV-Prozesse jedoch von 
den anderen Prozessen. Um die Privat
sphäre der klagenden Bluter und ihrer 
Angehörigen zu schützen, einigte man 
sich auf eine für Japan neue Vorgehens
weise, nämlich die Möglichkeit einer 
anonymen Klage. Jeder Kläger erhielt 
eine Nummer, die anstelle des Namens 
als Identifikation dient. 
Nach beinahe sieben Jahren gehen die 
beiden Prozesse nun ihrem Ende entge
gen. Seit Oktober letzten Jahres arbei
ten die Streitparteien einen Vergleich 
aus, der voraussichtlich Ende März fer
tig sein wird. Als Verhandlungs
grundlage dient die Empfehlung des 
Landesgerichts von Tökyö vom 
6 .10 .199 5. Das Gericht stellte zwar Ver
säumnisse von seiten des Staates und der 
Pharmahersteller fest und es wies auf die 
moralische und soziale Verantwortung 
insbesondere des Staates hin, mied je
doch die Feststellung einer juristischen 
Schuld des Staates. Die empfohlene Last
verteilung von Staat und Pharmaherstel
ler im Verhältnis 4:6 gilt jedoch als deut
licher Hinweis auf die Schuld des Staa
tes. 
Worin liegt nun die Schuld des Staates? 
Ein Vorwurf lautet, daß das Gesundheits
ministerium zu spät die Gefahr von 
AIDS erkannt und nichts unternommen 
hat, um Bluter vor einer Infektion zu 
schützen. Spätestens im Frühjahr 1983 

war bekannt, daß 
HIV durch Blut
konserven übertra
gen werden kann 
und der amerikani
sche Konzern 
Travenol suchte im 
März beim Ge
sundheitsministeri
um um die Zulas
sung seiner neuent
wickelten hi tze
behandelten Blut
produkte an, die in 
Amerika im selben 
Monat zugelassen 
wurden. Anstatt die 

sicheren Präparate angesichts der dro
henden Gefahr rasch zuzulassen, dauer
te es fast zweieinhalb Jahre, bis hitze
behandelte Präparate zugelassen wur
den: im Juli 1985 für Hämophilie A-Pa
tienten, im Dezember 1985 für Härno-
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philie B-Patienten. 
Ein weiterer Vorwurf lautet, daß das 
Ministerium nach der Zulassung hitze
behandelter Blutprodukte keine Rück
holaktion für noch im Umlauf stehende 
unsichere Blutprodukte angeordnet hat. 
Das Gesundheitsministerium meint 
dazu, daß es geglaubt habe, die Herstel
ler würden ohnehin die gefährlichen 
nicht-hitzebehandelten Produkte einzie
hen, und daß daher ein explizites Ver
bot nicht notwendig gewesen sei. Die 
Pharmahersteller weisen jedoch jede 
Verantwortung mit dem Hinweis von 
sich, daß die Versorgungslage sehr 
schwierig gewesen sei und vom Gesund
heitsministerium keine direkte Weisung 
vorgelegen habe. Unterlagen, die vor 
kurzen auftauchten, belegen, daß zumin
dest ein Pharmahersteller, nämlich 
Midori Juji beim gerichtlichen Beweis
verfahren falsche Angaben gemacht hat 
und auch nach der Freigabe von hitze
behandelten Blutprodukten unbehandel
te Präparate auf den Markt brachte. In 
einigen Fällen wurden gefährliche Blut
produkte noch bis 1988 verwendet. 
Heute weiß man, daß der Großteil der 
Bluter zwischen 1983 und 1985 infiziert 
wurden. Warum hat es so lange gedau
ert bis hitzebehandelte Produkte in Ja
pan zugelassen wurden? Zuständig für 
die klinischen Tests beim Zulassungs
verfahren hitzebehandelter Blut
präparate war der Hämophiliespezialist 
Abe Takeshi, der gleichzeitig Vorsitzen
der der im Juni 1983 einberufenen 
AIDS-Forschungsgruppe des Gesund
heitsministeriums war. Abe gab später 
zu, regulierend, d.h. verzögernd zugun
sten der japanischen Hersteller in das 
Genehmigungsverfahren eingegriffen zu 
haben. Solche Regulierungen, so Abe 
zynisch, seien durchaus üblich und lä
gen „im Interesse der Kranken", da da
durch eine ungleiche Konkurrenz ver
mieden würde. Es ging als darum, die 
heimische Pharmaindustrie, im speziel
len Fall den Marktleader an1japanischen 
Blutproduktsektor, Midori Juji, zu schüt
zen und dafür mögliche Infektionen von 
Blutern in Kauf zu nehmen. Midori Juji 
lag in der Entwicklung der neuen Hitze
behandlungsmethoden weit zurück und 
begann erst im Juni 1984 mit den klini
schen Tests. Abe blockierte die anderen 
Konkurrenten so lange, bis auch Midori 
Juji, mit dem Abe seit Jahren sehr eng 
zusammengearbeitet hat, über die ent
sprechende Technologie verfügte. Im 
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April bzw. Mai 1985 konnten schließ
lich alle fünf Pharmahersteller gleich
zeitig den Antrag auf Zulassung zum 
Registrierungsverfahren stellen, das er
staunlich schnell abgewickelt wurde. Im 
Laufe späterer Untersuchungen stellte 
sich heraus, daß Abe während des 
Zulassungsverfahrens von den betroffe
nen Pharmaherstellern Spenden für sei
nen Verein zur Behandlung von Hämo
philie gefordert hat. Es handelte sich 
dabei offensichtlich um Bestechungsgel
der, über deren Verbleib bis heute Un
klarheit herrscht. 
Das Gesundheits1ninisterium versuchte 
sich damit zu rechtfertigen, daß erstens 
1983 noch nicht ausreichend geklärt war, 

 

ob hitzebehandelte Blutprodukte nicht 
unerwünschte Nebeneffekte hatten und 
zweitens, daß amerikanische Daten nicht 
ungeprüft übernommen werden konnten, 
weil sich die Verträglichkeit von Japa
nern von der der Amerikaner unterschei
det. Das hinderte das Gesundheitsmini
sterium jedoch nicht, zwei Jahre später 
das damals einzige Mittel zur Bekämp
fung von AIDS, das Medikament AZT, 
dessen starke Nebenwirkungen bekannt 
waren, ohne weitere Prüfung für den 
Import freizugeben. 
Abe Takeshi ist die Schlüsselfigur im 
japanischen AIDS-Drama. Er hat nicht 
nur die Zulassung virusinaktivierter 

Gerinnungsfaktorrnittel wissentlich ver
zögert, er hat als Vorsitzender des zu
ständigen Ausschusses im Gesundheits
ministerium auch verhindert, daß die 
gefährlichen hochkonzentrierten 
Gerinnungsfaktorpräparate durch weni
ger gefährliche Produkte ersetzt wurden. 
Die geringer dosierten sogenannten 
Clio-Produkte wurden nicht wie die üb
lichen Blutprodukte aus Pools mit dem 
Blut mehrerer hundert Spender herge
stellt, sondern aus dem Blut von nur ei
nem oder zwei Spender, wodurch ihre 
Wirkung auch schwächer ist als die 
hochkonzentrierter Präparate. Das japa
nische Rote Kreuz bestätigte bei den Pro
zessen, daß es 1983 die Kapazität besaß, 
den Gesamtbedarf aller japanischer Blu
ter mit aus japanischem Spenderblut 
gewonnenen Clio-Produkten abzudecken 
und daß es dies auch dem Gesundheits
ministerium mitgeteilt hatte. Dieses habe 
jedoch kein Interesse gezeigt. 
Kein Wunder, denn Abe Takeshi war 
Anhänger einer gänzlich anderen Be
handlungsmethode. Die Entwicklung 
hochkonzentrierter Gerinnungsfaktor
präparate, die in Japan seit 1978 zuge
lassen sind, brachte eine entscheidende 
Veränderung für die Behandlung 
Hämophiliekranker. Während bis dahin 
die Symptombehandlung üblich war, d.h. 
die Verabreichung von Blutprodukten 
nach einer einsetzenden Blutung oder 
Verletzung, ging man nun zur prophy
laktischen Behandlung über, d.h. zur 
regelmäßigen Verabreichung von Blut
produkten, um stärkeren Blutungen vor
zubeugen. Im Februar 1983 wurde vom 
japanischen Gesundheitsministerium 
dann die Heimbehandlungsmethode frei
gegeben. Dadurch mußten Bluter nicht 
mehr zum Arzt gehen, sondern konnten 
sich zu Hause die Spritzen selber setzen. 
Für viele Bluter bedeutete dies eine gro
ße Erleichterung, im selben Maße jedoch 
wie ihre persönliche Freiheit stieg, stieg 
auch das Risiko, sich mit HIV oder He
patitis B zu infizieren. Die Änderung in 
der Behandlungsmethode spiegelt sich 
auch in den einschlägigen Statistiken 
wider. 197 5 betrug der japanische Ge
samtverbrauch an Gerinnungsfaktor
mittel 169.000 1, wovon 23% importiert 
wurden; 1978 waren es 456.000 1 mit 
bereits 86% Importanteil. Bis 1983 stieg 
der Verbrauch auf 3.22 Mio. 1 an und 
der Import auf gar 97%. Obwohl die 
Gefahr von AIDS seit diesem Zeitpunkt 
bekannt war, kam es danach nicht etwa 
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zu einem Einbruch, sondern im Gegen
teil bis 1985 zu einem weiteren Anstieg 
auf 3.84 Mio. l. Erst danach zeichnet 
sich langsam ein Rückgang an. 
Japan hatte Mitte der 80-er Jahre den 
höchsten Blutplasmaverbrauch der Welt 
und konsumierte mehr als ein Drittel des 
weltweiten Blutplasmabedarfs. In Fach
kreisen handelte sich Japan deshalb den 
unrühmlichen Ruf eines 'Blutsaugers' 
ein. Im großen und ganzen lassen sich 
vier Gründe angeben für diesen exzessi
ven Verbrauch von Blutplasmaproduk
ten, unter die auch 
Gerinnungsfaktor
mittel fallen: 
( 1) ein Grund für
den gestiegenen
Verbrauch ist si
cherlich auf die er
wähnten neuen
Behandlungsme
thoden zurückzu
führen. Gleichzei
tig wurden auch
neue Methoden
entwickelt, mit de
nen sich Blutplas
ma relativ einfach
gewinnen läßt.

billiger war als der Kauf japanischer 
Produkte. Ein Preisvergleich verdeutlicht 
dies: der Verkaufspreis eines in Ameri
ka hergestellten Faktor VIII-Präparates, 
wie es Hämophilie A-Patienten benöti
gen, betrug 1985 umgerechnet 3. 505 
Yen, das japanische Produkt hingegen 
kostete 20.657 Yen, war also um 85,5% 
teurer. Die amerikanischen Hersteller 
boten zu Dumpingpreisen an, da sie ih
ren Vorrat an nicht-hitzebehandelten 
Blutprodukten seit Mai 1983 in Ameri
ka nicht mehr verkaufen konnten und 

Verantwortung an den Infektionen zu 
vertuschen wurden die meisten Bluter 
nicht über ihre Infektion unterrichtet. 
Damit wurde den Betroffenen nicht nur 
die Möglichkeit einer Frühbehandlung 
vorenthalten, es wurden unverantwort
licherweise auch leicht verhinderbare 
Partner-Zweitinfektionen verursacht. 
Daß Ärzte von den Klagen trotzdem aus
genommen wurden hat einen prakti
schen Grund: die Bluter waren im 
Beweisverfahren der Prozesse auf die 
Aussagen der Ärzte und die Herausgabe 

(2) in Japan wer
den Blutplasma
produkte oft für 
B e h a nd lu n g e n  

 

 

der Kranken
reporte ange
wiesen, ebenso 
wie sie bei der 
Be handlung  
ihrer Krank
heit heute noch 
auf dieselben 
Ärzte angewie
sen sind, die 
nichts unter
nommen hat
ten, um sie vor 
einer Infektion 
zu schützen. 
Der Unmut ist 
jedenfalls sehr 
groß und im 
April 1994 ha-
ben Bluter und 

verwendet, bei denen die Anwendung 
nicht unbedingt notwendig oder nicht 
zielführend ist, wie etwa bei der Behand
lung alter Leute ohne chronische Leiden. 
Daß Plasmaprodukte trotzdem in großem 
Umfang verwendet werden, hängt mit 
dem japanischen Medikamentenver
triebssystem zusammen. 
(3) anders als in den meisten europäi
schen Ländern werden Medikamente in
Japan nämlich nicht über Apotheken,
sondern direkt von den behandelnden
Ärzten bzw. Krankenhäusern ausgege
ben. Ein kompliziertes Punktesystem
dient den Kranken- und Sozialversiche
rungen als Abrechnungsbasis. In der
Praxis heißt das, daß ein Arzt umso mehr
verdient je mehr Medikamente er ver
schreibt. Oft ist kritisiert worden, daß

froh waren, in Japan einen willigen Ab
nehmer gefunden zu haben. 
1984 betrug das Gesamtvolumen des ja
panischen Blutmarktes 230 Mrd. Yen, 
wovon rund 25 Mrd. auf Bluterkranke 
entfielen. Die Pharmakonzerne konnten 
ebenso große Gewinne einstreichen, wie 
die Ärzte und Krankenhäuser, die die 
Medikamente verschrieben. Um ihre 
Gewinne nicht zu schmälern, wollten 
viele Ärzte das enorme Risiko, das mit 
der Einnahme von nicht-hitzebehan
delten Blutprodukten einherging nicht 
wahrhaben oder ignorierten es einfach. 
Sie wiesen die Bluter an, immer mehr 
Präparate zu verwenden und versicher
ten ihnen, daß sie keinerlei Risiko ein
gingen. Den Blutern blieb nichts ande
res übrig als ihren Ärzten, auf die sie 

dadurch zu viele Medikamente ver- angewiesen waren, zu folgen und die 
schrieben werden, und daß das Punkte- gefährlichen Blutprodukte zu verwen
system geradezu zu Mißbräuchen ein- den. Es ist deshalb nicht verwunderlich, 
lädt. daß die infizierten Bluter einen starken 
(4) Der vierte Grund schließlich ist die Zorn gegenüber ihren Ärzten hegen, der
Tatsache, daß der Import von ausländi- durch einen weiteren tragischen Um
sehen Blutplasmaprodukten wesentlich stand zusätzlich verstärkt wird: um ihre

A n g e h ö ri ge 
erstmals eine strafrechtliche Klage ge
gen einen Arzt eingebracht. Abe Takeshi 
wurde des mehrfachen versuchten Mor
des angeklagt. Da ein Prozeß in Japan 
in der Regel jedoch sehr lange dauert, 
dürften nur mehr wenige das Ende mit
erleben, die meisten werden bis dahin 
bereits verstorben sein. Bis es jedoch 
soweit ist, werden sie weiterkämpfen. 
Der für Ende März erwartete Vergleich 
wird für die meisten nur ein schwacher 
Trost sein. In den Worten eines Betrof
fenen: "Das Unrecht, das mir widerfah
ren ist, ist durch nichts wieder gutzu
machen. Nicht durch Geld und auch 
nicht durch eine Entschuldigung. Ich 
kämpfe trotzdem weiter. Damit mein Le
ben nicht umsonst war". 

ROLAND DOMENlG 
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